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Herrn
Andreas Beran, MdL 
Vorsitzender des Sozialausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtags 
Landeshaus

24105 Kiel 

Kiel, 15. November 2004 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

im Rahmen der Ausführungen zu TOP 10 „Sachstandsbericht der Landesregierung 

zum Vergabeverfahren JAW“ während der 77. Sitzung des Sozialausschusses am 

10. Juni 2004 wurde zugesagt, neben den Unterlagen „Entschließung der Arbeits-

gruppe JAW“ sowie der Bundestagsdrucksache 15/3213 vom 26. Mai 2004 einen 

Sachstandsbericht über die weiteren Perspektiven des Jugendaufbauwerkes 

Schleswig-Holstein nach dem Abschluss des Verfahrens zur Vergabe Berufsvorbe-

reitender Maßnahmen vorzulegen. 

Da sich das Vergabeverfahren wegen zahlreicher Rügen in die Länge gezogen hat 

und danach seitens der Regionaldirektion Nord die Angebotspreise der JAW-

Einrichtungen problematisiert wurden, können jetzt erste Ergebnisse vorgelegt wer-

den.

Mit freundlichen Grüßen 

gez.

Michael Rocca 

Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr

des Landes Schleswig-Holstein

Staatssekretär

Schleswig-Holsteinischer Landtag

Umdruck 15/5230
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Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr

des Landes Schleswig-Holstein

Sachstandsbericht über Situation und Perspektiven des Jugendaufbauwerkes 
Schleswig-Holstein nach dem diesjährigen Vergabeverfahren der Bundesagentur 
für Arbeit für Berufsvorbereitende Maßnahmen 

Die Einrichtungen des Jugendaufbauwerkes Schleswig-Holstein (JAW) sind bei der 

diesjährigen Ausschreibung von Berufsvorbereitenden Maßnahmen (BVB) im Wege der 

freihändigen Vergabe berücksichtigt worden, so dass für das gerade begonnene Maß-

nahmejahr die Existenz der Einrichtungen zunächst einmal gesichert ist. 

Das Bundeskartellamt hatte aufgrund von Rügen während des laufenden Vergabever-

fahrens entschieden, dass die diesjährige freihändige Vergabe an öffentliche Träger 

rechtmäßig ist, da ihr Umfang nicht den Wettbewerb beeinträchtigt. 

Bei dieser Ausschreibung hat insgesamt ein erheblicher Preisverfall stattgefunden, der 

bereits zu Insolvenzen langjähriger Bildungsanbieter geführt hat. 

Wenn sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen würde, wäre insge-

samt eine erhebliche Gefährdung der Qualität zu befürchten, da 

 keine Konstanz beim Einsatz von Betreuungs- und Qualifizierungspersonal 

mehr möglich ist, 

 sich geringere Qualifikationsansprüche an das Personal abzeichnen, 

 weniger Geld für Sachmittel mit zu einer Verschlechterung der Qualität bei-

tragen wird. 

Insgesamt muss die Nachhaltigkeit der „billigen“ Maßnahmen bezweifelt werden, zumal 

nach der diesjährigen Vergabepraxis auch die notwendigen gewachsenen Bezüge in 

der Region z. B. zu Schulen, Betrieben etc. offensichtlich keine Rolle mehr spielen. 

Dies zeigt z. B. die Situation im Arbeitsagenturbezirk Kiel, wo durch das Ausschrei-

bungsergebnis ein mehrjährig erfolgreicher Qualifizierungsverbund zerschlagen wurde. 

Bezüglich der freihändigen Vergabe im Rahmen der VOL-A an öffentliche Träger wie 

die Träger des JAW Schleswig-Holstein bemängelte die Regionaldirektion Nord im Sep-
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tember 2004 die Höhe der Preise, die nach ihrer Auffassung eine zukünftige Beteiligung 

der öffentlichen Träger im bisherigen Maße (bundesweit 4 %) bzw. zu den bisherigen 

Konditionen nicht mehr zulasse. 

Die dieser Auffassung zugrunde liegenden Zahlen und Daten liegen dem MWAV vor. 

Es handelt sich um bundesweite Vergleiche sowie den Vergleich innerhalb der Zustän-

digkeitsregionen des Regionalen Einkaufszentrums Berlin-Brandenburg/Nord (ein-

schließlich Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern).

Bei der Überprüfung dieser Vergleichszahlen hat sich herausgestellt, dass bei der Erar-

beitung Kostenfaktoren wie z. B. die niedrigeren Gehälter in den neuen Bundesländern 

nicht berücksichtigt worden sind. 

Ebenso ist nicht berücksichtigt worden, dass Einrichtungen des JAW aufgrund ihres 

besonders hohen Anteils an Reha-Jugendlichen einen – von der BA vorgegebenen – 

kostenintensiveren Personalschlüssel haben. 

Auch fehlt der sinnvolle Preisvergleich zwischen den öffentlichen Trägern in Schleswig-

Holstein und anderen Bundesländern. 

Die Arbeitsgruppe „Zukunftssicherung JAW“, der außer dem MWAV auch Vertreter der 

JAW-Träger angehören, stellt derzeit alle Gesichtspunkte zusammen, die zu einer ver-

änderten Kostenbewertung der Preisgestaltung im JAW führen. 

Erste Hinweise des MWAV bezüglich der irreführenden Preisvergleiche der BA sowie 

die Entschließung der Arbeitsgruppe „Zukunftssicherung JAW“ zur Frage der Aus-

schreibung von Maßnahmen für benachteiligte Jugendliche sind dem Regionalen Ein-

kaufszentrum Berlin-Brandenburg Nord (REZ) zugeleitet worden. 

Ein Vertreter des REZ hat zugesagt, dass diese Hinweise genau geprüft und das Er-

gebnis dieser Prüfung unverzüglich dem MWAV mitgeteilt wird. 

Weiterhin hat er darauf hingewiesen, dass die Einführung eines „Lieferantenmanage-

ments“ seitens der BA und durchzuführen für Schleswig-Holstein vom zuständigen REZ 

vorbereitet wird. 

Dieses ist sehr zu begrüßen, da dann auch für die vergebende Stelle die Qualitätsstan-

dards von Bildungsanbietern und ihre Vergleichbarkeit transparenter werden. 

Die aktuellen Prüfungen von JAW-Einrichtungen durch Arbeitsagenturen anderer Bezir-

ke sind nach Informationen des MWAV sehr positiv verlaufen. 

Das MWAV wird in Einvernehmen mit der Arbeitsgruppe „Zukunftssicherung JAW“ die 

Träger und Einrichtungen des JAW anschreiben mit der Bitte, anhand ihrer eigenen 

Kostenkalkulation zu prüfen, ob und in welcher Höhe für künftige Vergaben Preissen-
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kungen vorgenommen werden können. 

Den Beteiligten ist klar, dass Kostenreduzierungen vorgenommen werden müssen, die 

allerdings nicht zu Lasten der Qualität gehen können, sondern z. B. mehr die internen 

Verrechnungen von Leistungen zwischen JAW-Einrichtungen und ihren Trägern betref-

fen (z. B. Overhead-Kosten). 

Aus dem Ergebnis der Überprüfungen des REZ mit einer dann vorhandenen besseren 

Kostenvergleichbarkeit und dem Ergebnis der Umfrage an Träger und Einrichtungen 

werden dann im Dezember der Regionaldirektion Nord und dem Regionalen Einkaufs-

zentrum Berlin-Brandenburg/Nord Vorschläge unterbreitet, um das JAW einvernehmlich 

für künftige Vergaben zu positionieren. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass bei der anstehenden Änderung des 

Vergaberechts das Bundesarbeitsministerium erwägt, den § 7 Abs. 6 VOL-A, der zum 

Ausschluss des JAW vom wettbewerblichen Vergabeverfahren geführt hat, zu strei-

chen.
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Entschließung des Arbeitskreises ausgewählter Träger- und Einrichtungsver-
tretungen zur Zukunftssicherung JAW 

Der Arbeitskreis „Zukunftssicherung JAW“ begrüßt die eingeleiteten Initiativen zur 
Vermeidung einer Existenzbedrohung der Einrichtungen des Jugendaufbauwerkes
Schleswig – Holstein. 

Der Arbeitskreis stellt fest, dass insbesondere die Qualifizierung benachteiligter und 
behinderter junger Menschen nachhaltig und mit hoher Qualität sichergestellt werden 
muss, um sie dauerhaft in den ersten Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Die Praxis des Vergaberechts und die Erfahrungen mit den Konsequenzen der Ver-
gabe lassen den berechtigten Schluss zu, dass die notwendige fachliche Kontinuität 
ständig zur Disposition steht. 

Die Bundesagentur für Arbeit fordert zu Recht die Individualisierung der Qualifizie-
rung, wie sie sich auch im Konzept der Neuen Förderstrukturen darstellt. 

Der Individualanspruch des einzelnen Jugendlichen steht dabei im Vordergrund. 

Die Qualifizierung muss passgenau sein. Dadurch werden die vorhandenen Mittel 
wirtschaftlich optimal genutzt. 

Zur Notwendigkeit der optimalen beruflichen Qualifizierung gehört , dass sich der
Maßnahmeträger verpflichtet, die Einrichtungen ganzjährig geöffnet zu halten , 
um Jugendlichen jederzeit die notwendige Förderung zugänglich zu machen. 

In Anbetracht der umfassenden individuellen Ansprüche können konsequenterweise 
berufsqualifizierende Maßnahmen nicht der Vergabe nach der VOL/A unterliegen. 
Die Anwendung der VOL/A ist daher in anderen Sozialleistungsbereichen für Ju-
gendliche, wie z. B. bei sozialen Trainingsmaßnahmen nach § 13 SGB VIII , nicht 
vorgesehen.

Der Arbeitskreis schlägt stattdessen vor , dass zur Optimierung der nachhaltigen be-
ruflichen Qualifizierung die Bundesagentur für Arbeit die mit den Trägern die ge-
wünschte Qualität vereinbart ,so wie sie auch in anderen Leistungsbereichen – wie 
z.B. den Berufsbildungswerken – mit ihren Qualitäts- und Preisvereinbarungen ver-
fährt.

Daher bittet der Arbeitskreis das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des 
Landes Schleswig-Holstein und die Regionaldirektion Nord , vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Arbeit und der Bundesagentur für Arbeit prüfen zu lassen, ob die 
Einrichtungen des Jugendaufbauwerkes Schleswig-Holstein und andere vergleichba-
re öffentliche Träger nicht auf diesem Wege außerhalb der VOL/A zu behandeln 
sind.








